
 
 
 

 

 



 
 
 

1. Strom: Der Strom ist die effektive Energie (kWh) die Sie als Kunde verbraucht haben. Es 
gibt zwei Tarifmodelle, Doppeltarif und Einfachtarif. Der Doppeltarif eignet sich für 
Kunden mit erhöhten Nachtstromverbrauch ab 21.00 Uhr bis morgens um 07.00 Uhr. 
Dem Kunden ist die Wahl der Produkte Doppeltarif und Einfachtarif freigestellt. 
Allfällige Anpassungen der Installationen gehen zu Lasten des Kunden. 

 
2. Messpunkt: Mit diesem Code lässt sich eine Wohnung, ein Gewerberaum oder ein 

anderes Objekt eindeutig identifizieren. Er ist europaweit geregelt und enthält 
Informationen zum Land, zum Energieversorger und zum Objekt. Der Code hilft mit, 
dass der Wechsel des Stromanbieters problemlos funktioniert. 

 
3. Netznutzung: Ist der Transport des Stroms zu Ihnen. 

 
4. Grundpreis: Diese monatliche Gebühr deckt einen Teil der Kosten für die 

Administration (Zählermiete und -Unterhalt, Ablesung, Verrechnung etc.). 
 

5. Systemdienstleistungen: Die Netzgesellschaft Swissgrid hat den Auftrag, eine sichere 
Stromversorgung in der Schweiz zu gewährleisten. Beispielsweise ist sie dafür 
zuständig, dass der Ausfall eines grossen Kraftwerks durch ein anderes Kraftwerk 
ausgeglichen werden kann. Die Kosten werden durch eine Abgabe pro Kilowattstunde 
(kWh) Strom abgedeckt. 

 
6. Konzessionsabgabe: Mit dieser Abgabe pro Kilowattstunde (kWh) Strom entschädigt 

die EWD die Gemeinde Derendingen dafür, dass sie das Stromnetz betreiben und ihre 
Leitungen im öffentlichen Raum verlegen darf. 

 
7. Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV): Förderung der erneuerbaren Energien, 

bisher ist die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien (z.B. Sonnenenergie und 
Windkraft) noch teurer als in Grosskraftwerken. Darum wird sie vom Bund mit einem 
Zuschuss unterstützt. Finanziert wird diese Förderung mit einer Abgabe pro 
Kilowattstunde (kWh) Strom. 

 
8. Wasser: Die Gebühren fürs Wassernetz bestehen aus der Verbrauchsgebühr, dem 

effektiven Verbrauch (in m3). Die Grundgebühr ist die Miete des Wasserzählers und 
dies deckt vor allem die Administration (Zähler, Ablesung, Verrechnung etc.) Bei Mieter 
und Mieterinnen wird der Wasserverbrauch über die Nebenkosten abgerechnet. 

 
9. Abwasser: Bei diesen Gebühren ist die EWD im Auftrag der Gemeinde Derendingen 

ausschliesslich für das Inkasso zuständig.  
 

10. Kehricht: Bei diesen Gebühren ist die EWD im Auftrag der Gemeinde Derendingen 
ausschliesslich für das Inkasso zuständig. Diese Gebühren decken das Einsammeln des 
Abfalls bei Ihnen zu Hause und die Beförderung zur Sammelstelle. 


